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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §12;

EStG 1972 §20;

EStG 1988 §12;

EStG 1988 §20;

Rechtssatz

Der Behörde kann nicht entgegengetreten werden, wenn sie den Betrag von 350.000 S als Obergrenze für die

betriebliche bzw. beru8iche Veranlassung von Anscha:ungskosten eines PKW angesehen hat. Im Beschwerdefall kann

auch nicht der Au:assung entgegengetreten werden, dass sich diese Angemessenheitsgrenze nicht durch die Kosten

einer Klimaanlage und eines Sperrdifferenzials erhöht.
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